
 
Betriebliche Innovationen: Prozess- und Organisationsinnovationen (Modul 1) 
Positivliste der förderfähigen Kosten 
 
Instrumente und 
Ausrüstung 

 

 AfA, Miete, Leasing, Nutzungsgebühren für 
prozessunterstützende IT-Lösungen: 

  
  Anschaffung von Hardware 
  Anschaffung von Software 
  Anschaffung prozessunterstützender technischer 

Lösungen und Schnittstellen 
  anteilige Kosten im Bewilligungszeitraum, 

d. h. innerhalb der Projektlaufzeit 
  Abschreibungen nach Handelsrecht,  

d. h. in der Regel 36 Monate Nutzungsdauer für 
Hardware sowie 60 Monate Nutzungsdauer für ERP-
Systeme bzw. 36 Monate für sonstige Software 

  
Dienstleistungen  
 durch externe eigenständige Auftragnehmer (keine Partner- 

oder verbundene Unternehmen) erbrachte Dienstleistungen, 
wie z. B. 

  
  Beratung, Analyse, Konzeption etc. für eine geplante 

Prozess- oder Organisationsinnovation 
 Dienstleistungen zur Umsetzung einer 

Prozess- oder Organisationsinnovation  
 technische Dienstleistungen wie Installation und 

Einrichtung von Hardware 
 technische Dienstleistungen wie Installation oder 

Einrichtung von Software 
 Anpassungsprogrammierungen 
 Individualprogrammierungen 
 Erstellung oder Einrichtung von Schnittstellen 
 Schulungen und Qualifikationsmaßnahmen,  

soweit für die Prozess- und Organisationsinnovation 
erforderlich 

 
  
Personalkosten  
  als Pauschale in Höhe von 20 % auf die 

förderfähigen direkten Kosten für Instrumente, 
Ausrüstung und Dienstleistungen 

 



Betriebliche Innovationen: Prozess- und Organisationsinnovationen (Modul 1) 
Negativliste der nicht förderfähigen Kosten 
 
Nicht förderfähig sind:  
  Standard-Hardware wie PC, Bildschirme, Laptops, 

Tablets, Smartphones 
  Standard-Software für eine gebräuchliche 

Büroausstattung wie Office-Pakete, 
Kollaborationssoftware, Kommunikationssoftware etc. 

  Standard-Software für übliche Produktions- und 
Arbeitsabläufe, z. B. CAD-Software 

  Erstausstattung für Unternehmensgründungen 
(Hard- und Software) 

  Hard- und Software, die selbst erstellt wurde 
  reine Ersatzbeschaffungen oder Erweiterungen 
  Maschinen wie Produktions- oder 

Verpackungsmaschinen, Roboter etc. 
 Anlagen wie Industrie- oder Energieanlagen etc. 

  Medizinische Diagnostik- oder Behandlungsgeräte (MRT, 
CT, Röntgengeräte, EKG etc.) 

  Veranstaltungstechnik (Lautsprecher, Bühnenmonitore, 
Mikrofone, Verstärker etc.) 

  Lagerausstattung, Regale, Schränke etc. 
  Sortier-, Kommissionier- oder Abholautomaten 
  Foto-, Video-, Sicherheits- und Fahrzeugkameras  
  Beleuchtungstechnik (Scheinwerfer, Stative etc.) 
  Alarmanlagen 
  Wertverlust bereits vorhandener Gebrauchtgeräte und 

gebrauchter Ausstattung 
  Wertverlust bereits vorhandener Software 
  Updates oder Upgrades zu Software 
  Wartung und Softwarepflege (laufende Vertragskosten) 
  Hard- oder Software, Dienstleistung ohne Projektbezug  
  Lieferungen und Leistungen, bei denen die 

Vergabevorschriften nicht beachtet wurden 
  erhöhte Kosten aufgrund verkürzter Abschreibungsdauer 

nach Steuerrecht (innerhalb von 12 Monaten anstelle 
von 60 bzw. 36 Monaten) 

  Leasing in Form von Sale-and-lease-back 
  Dienstleistungen, die durch Partnerunternehmen oder 

verbundene Unternehmen erbracht werden 
  Steuerberatung und Rechtsberatung (auch wenn sie in 

direktem Zusammenhang mit dem Vorhaben stehen) 
  Werbungs- oder Marketingkosten  

 Erstellung oder Optimierung einer Website 
(z. B. Suchmaschinenoptimierung/SEO) 

  Anfertigung von Bildern, Fotos, Videos, Layouts 
 Erstellung von Texten 
 Übersetzungen in andere Sprachen 

  nicht genutzte Skonti, Rabatte oder Preisnachlässe 
  Mehrwertsteuer (bei Vorsteuerabzugsberechtigung) 

 


